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Empfehlung der Schlichtungskommission vom 3.10.2022 

 

Vorsitzender Dr. Ilse Huber 

Beratende Mitglieder KommR Helmut Mojescick 

KommR Wolfgang Wachschütz 

Dr. Wolfgang Reisinger (Versicherer) 

Schriftführer Mag. Christian Wetzelberger 

 

Antragsteller (anonymisiert) Versicherungs-

nehmer 

vertreten durch (anonymisiert) Versicherungs-

makler 

Antragsgegnerin (anonymisiert) Versicherer 

Spruch 

Die Schlichtungskommission gibt keine Empfehlung ab. 

Begründung 

Der Antragsteller beantragte mit Schlichtungsantrag vom 31.5.2022, der 

antragsgegnerischen Versicherung (Kfz-Haftpflichtversicherer des Schädigers) die Zahlung 

der Reparaturkosten seines Fahrrads von 4.059 Euro nach einem von einem bei der 

Antragsgegnerin versicherten Fahrzeug verursachten Verkehrsunfall zu empfehlen.  

Die Geschäftsstelle teilte dem Antragsteller mit, dass es sich beim geltend gemachten 

Anspruch um einen Schadenersatzanspruch gegenüber einem Haftpflichtversicherer handelt. 

Der Antragsteller ist nicht selbst Kunde des Versicherers, weshalb der Fall nicht in eine der 

Kategorien gemäß Pkt. 4.1.1. der Satzung fällt.  

Da die Verbesserung nicht binnen einer Frist von 6 Wochen erfolgte, war gemäß Pkt. 4.6.2 

lit a der Satzung von einer weiteren inhaltlichen Behandlung des Schlichtungsantrages 

abzusehen. 
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Für die Schlichtungskommission: 

Dr. Huber eh. 

Wien, am 3. Oktober 2022 


